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und Sünden der Laien gewidmet ist, befasst sich mit dem Eherecht. Die 
Sammlung spiegelt damit eindrücklich die Intensität wider, mit der im 
9. Jahrhundert öffentlich über Fragen der Ehe und Sexualität diskutiert 
wurde. Schon der Aufstieg der Karolinger ist mit einem Prozess der 
Juridifizierung und Politisierung der Ehe verbunden, wie ein Blick auf 
die Korrespondenz mit den Päpsten und auf die Inhalte der Synoden 
in den 40er und 50er Jahren des 8. Jahrhunderts zeigt. Die Etablierung 
einer neuen Dynastie und die Etablierung eines neuen Eherechts gin-
gen also Hand in Hand2. 

Die intensive Diskussion von Ehefragen blieb aber nicht auf den 
Erlass von Normen beschränkt. Es genügt, an den berühmten Ehe-
streit Lothars II. zu erinnern, der aber nur die Spitze des Eisberges 
darstellt. Konflikte um Entführung, Scheidung, Ehebruch und Inzest 
sind in der politischen Kultur der Karolingerzeit fast allgegenwärtig. 
Aus der kurzen Regierungszeit Arnulfs von Kärnten (887-899) ist eine 
Vielzahl von Fällen bekannt, obwohl gerade in diesen Jahren die für das 
spätere 9. Jahrhundert so wichtigen Briefe der Päpste als Quelle fast 
vollständig versiegen. Der König selbst war mehrfach von Ehefragen 
betroffen: Nachdem er wegen seiner zweifelhaften Herkunft aus einer 
vorehelichen Beziehung lange von der Königsherrschaft ausgeschlos-
sen worden war, sicherte er schon früh gegen erheblichen Widerstand 
die Nachfolge seiner zwei Söhne aus nicht-ehelichen Beziehungen3. 
Seine Frau Uta wurde dann kurz nach seinem Tod Gegenstand eines 
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